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Muss Kyoto in Lenting draußen bleiben?

KE Power Station GmbH informiert zum Bau des
geplanten Biomasse-Heizkraftwerkes
(Lenting, 29. Januar 2008) Seit Wochen wird das Unternehmen KE Power Station GmbH, Lenting, von einer lokalen Bürgerinitiative attackiert. Ronny Kessel, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, plant den Bau eines Biomasse-Heizkraftwerkes im Gewerbegebiet Lenting-Ost. Die Genehmigung des Landratsamtes Eichstätt – als zuständige Genehmigungsbehörde – ist bereits ausgestellt. Voraus ging ein fast einjähriges, öffentliches Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb des geplanten Biomasse-Heizkraftwerkes. Auch die Gemeinde Lenting wurde an diesem Verfahren beteiligt. Was soll nun der Bürgerprotest? Biomasse-Heizkraftwerke nutzen erneuerbare Energien, um Strom zu erzeugen und diesen in das öffentliche Verteilernetz einzuspeisen. Dabei geht es auch darum, die CO2-Emissionen gegenüber der üblichen Stromerzeugung deutlich zu minimieren. Die Reduktion von Treibhausgasen war ja ein wesentliches Ziel des Kyoto-Protokolls von 1997, das von Deutschland 2002 ratifiziert wurde. 

„Mir ist es unverständlich, weshalb dieses Projekt von der Bürgerinitiative bekämpft wird und wir über die Medien attackiert werden“, fragt sich Geschäftsführer Ronny Kessel. „Ein persönliches Gespräch mit uns ist von der Bürgerinitiative bisher nicht angestrebt worden. Kein Wunder, dass ein Großteil der polemisch aufbereiteten Informationen schlichtweg falsch ist. Die KE Power Station GmbH stellt sich ihrer unternehmerischen Verantwortung und engagiert sich mit dem geplanten Bau des Heizkraftwerkes aktiv für den Klima- und Umweltschutz“, so Kessel. Der Gesetzgeber wünscht und fördert ausdrücklich den Bau von diesen Stromerzeugern, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Basis dazu sind das Erneuerbare-Energien-Gesetz sowie das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz. Die KE Power Station GmbH handelt also nach den gesetzlichen Vorschriften. „Nicht der Betreiber, sondern der Gesetzgeber wäre also der richtige Ansprechpartner der Lentinger Bürgerinitiative“, weiß Dr. Hans Reip, Anwalt des Unternehmens.

Licht ins Dunkel bringen 

Bei dem geplanten Biomasse-Heizkraftwerk handelt es sich nicht um eine große „Kraftwerksanlage“, sondern um sechs Module, die jeweils so groß wie eine Fertiggarage sind. Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 11, „Gewerbegebiet Lenting-Ost“. Es gelten also in planerischer Hinsicht und in Hinblick auf Emissionen (Abgase, Schall) und Immissionen die im Genehmigungsbescheid festgelegten Nebenbestimmungen. „Die Anlagen entsprechen diesen Vorschriften, das bestätigt ein neutrales TÜV-Gutachten“, so Dr. Reip. Auch die Lärmemissionen halten sich in Grenzen. Sie liegen je Modul bei etwa 40 bis 50 Dezibel, vergleichbar mit dem Lärmpegel einer Geschirrspülmaschine. Kaum bemerkbar also für die nächste Wohnsiedlung, die etwa einen halben Kilometer entfernt liegt. Antragsgemäß werden die Anlagen mit Pflanzenöl betrieben. Auch ist es nicht geplant, sie mit Palmöl zu betreiben, wie dies von der Bürgerinitiative fälschlich behauptet wird. 

Der erzeugte Strom wird in das Verteilernetz der e.on Bayern eingespeist. Die entstehende Wärme wird von einem großen Industrieunternehmen, der KESSEL GmbH, in unmittelbarer Nähe vollständig als Prozess- und Heizwärme genutzt. Ebenso können weitere Abnehmer mit der Wärme versorgt werden – nicht nur Industriebetriebe, sondern auch Privathaushalte.

Das heißt im Klartext: Die KE Power Station GmbH wird sobald wie möglich mit dem Bau von vier der sechs Module des Biomasse-Heizkraftwerkes beginnen, die den geltenden gesetzlichen Vorschriften voll entsprechen. Dazu werden erneuerbare Energien genutzt, wie vom Gesetzgeber gewollt und auch gefördert. 

Ein bayerisches Unternehmen engagiert sich mit seinen Möglichkeiten für den Klimaschutz. Es kann doch nicht sein, dass Kyoto in Lenting draußen bleiben soll. 



